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Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Naturschutzbehörden

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden im Sinne des § 3 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sind

1. als oberste Naturschutzbehörde der Senator für
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa,

2. als untere Naturschutzbehörde für die Stadt-
gemeinde Bremen der Senator für Umwelt, Bau,
Verkehr und Europa und für die Stadtgemeinde
Bremerhaven der Magistrat der Stadtgemeinde
Bremerhaven.

(2) Die unteren Naturschutzbehörden nehmen ihre
Aufgaben als Auftragsangelegenheit wahr.

§ 2

Übertragung von Zuständigkeiten

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch
Rechtsverordnung Zuständigkeiten abweichend von
den Bestimmungen dieses Gesetzes regeln und weitere,
für den Vollzug der Naturschutzmaßnahmen zuständige,
Behörden bestimmen.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzel-
fall die Zuständigkeit für bestimmte Aufgaben auf sich
selbst oder auf andere Behörden übertragen, wenn
dies wegen der besonderen naturschutzfachlichen Be-
deutung oder Schwierigkeit der Angelegenheit erfor-
derlich oder für einen einheitlichen Vollzug des Natur-
schutzrechts zweckmäßig ist.

§ 3

Beobachtung von Natur und Landschaft

Die oberste Naturschutzbehörde ist zuständige Lan-
desbehörde für die Beobachtung von Natur und Land-
schaft nach § 6 des Bundesnaturschutzgesetzes.

Kapitel 2

Landschaftsplanung

§ 4 

Landschaftsprogramm, Grünordnungspläne

(1) Die überörtlichen und örtlichen Darstellungen
der Landschaftsplanung im Sinne des § 11 Absatz 4
des Bundesnaturschutzgesetzes erfolgen im Land-
schaftsprogramm.

(2) Die Zuständigkeit für die Aufstellung von Grün-
ordnungsplänen im Sinne des § 11 Absatz 2 Satz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes liegt bei den Stadtge-
meinden. Die Darstellungen der Grünordnungspläne
können als Festsetzungen in die Bebauungspläne
übernommen werden.

(3) Das Erfordernis zur örtlichen Landschaftsplanung
im Sinne des § 11 Absatz 2 und 4 des Bundesnatur-
schutzgesetzes ergibt sich insbesondere in Bereichen,

1. die nachhaltigen Landschaftsveränderungen
oder konkurrierenden Nutzungsanforderungen
ausgesetzt sind,

2. die der Erholung dienen oder dafür vorgesehen
sind,

3. in denen erhebliche Landschaftsschäden vor-
handen oder zu erwarten sind,

4. die an oberirdische Gewässer angrenzen (Ufer-
gebiete),

5. die zur Sicherung der Leistungsfähigkeit eines
ausgewogenen Naturhaushaltes zu schützen
sind oder

6. die für den Schutz und die Pflege historischer
Kulturlandschaften und Landschaftsteile insbe-
sondere hinsichtlich des Landschaftsbildes von
besonders charakteristischer Bedeutung sind.

(4) Die Darstellungen der Erfordernisse und Maß-
nahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
des Bundesnaturschutzgesetzes können auch Angaben
über die Zweckbestimmung von Flächen sowie
Schutz-, Pflege- und Entwicklungs- einschließlich
Wiederherstellungsmaßnahmen enthalten, insbeson-
dere

1. Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege wild
wachsender Pflanzen und wild lebender Tiere
sowie ihrer Lebensstätten,

2. die Anlage von Flurgehölzen, Hecken, Gebüschen,
Schutzpflanzungen, Alleen, Baumgruppen und
Einzelbäumen, einschließlich Festsetzung der
Arten und der Pflanzweise,

3. Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von
Gehölzbeständen, Grünflächen und naturnahen
Vegetationsflächen,

4. die Ausgestaltung, Erschließung und Nutzung
von Wasser- und Feuchtflächen sowie von Ufer-
gebieten,



5. die Herrichtung und Begrünung von Abgra-
bungsflächen, Deponien oder anderen Verände-
rungen der Bodenhöhe,

6. die Beseitigung von Anlagen, die das Land-
schaftsbild beeinträchtigen und auf Dauer nicht
mehr genutzt werden,

7. Maßnahmen zum landschaftsgerechten und na-
turgemäßen Ausbau von Grün- und Erholungs-
anlagen, Sport- und Spielflächen, Wander-, Rad-
und Reitwegen sowie Parkplätzen und Kleingär-
ten.

§ 5

Aufstellung des Landschaftsprogramms

(1) Der Entwurf des Landschaftsprogramms, der aus
Text, Karte und Begründung besteht, wird von der
obersten Naturschutzbehörde aufgestellt; dabei sind
die örtlich betroffenen unteren Naturschutzbehörden
möglichst frühzeitig zu beteiligen. Für das Verfahren
zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berührt werden kann, und der Öffentlichkeit
gelten die Vorschriften des Baugesetzbuchs für Bau-
leitpläne entsprechend.

(2) Der Senat legt den Entwurf des Landschaftspro-
gramms mit einer Stellungnahme zu den nicht berück-
sichtigten Bedenken und Anregungen nach Anhörung
der Stadtgemeinde, deren Gebiet von der beabsichtig-
ten Landschaftsplanung betroffen ist, der Bürgerschaft
(Landtag) zur Beschlussfassung vor. Der Beschluss ist
im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt
zu machen. Hierbei ist anzugeben, wo und wann das
Landschaftsprogramm eingesehen werden kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Fortschreibungen
und Änderungen des Landschaftsprogramms und für
Teilpläne im Sinne des § 9 Absatz 4 Satz 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes entsprechend. Sind durch die
Änderung keine erheblichen Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft zu erwarten, kann von der öf-
fentlichen Auslegung abgesehen werden, wenn der
betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb angemessener Frist gegeben wird.

(4) Soweit eine Fortschreibung oder Änderung des
Landschaftsprogramms im Hinblick auf die Erforder-
nisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht be-
reits vorher erforderlich ist, soll das Landschaftspro-
gramm spätestens 15 Jahre nach seiner Aufstellung
dahingehend überprüft werden.

§ 6

Strategische Umweltprüfung bei der Landschafts-
planung

(1) Bei der Aufstellung oder Änderung des Land-
schaftsprogramms oder eines Teilplans im Sinne des 
§ 9 Absatz 4 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist
eine Strategische Umweltprüfung durchzuführen. Das
Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Bre-
mischen Landesgesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung.

(2) Ist die Strategische Umweltprüfung für das von
der Landschaftsplanung betroffene Gebiet oder für
Teile davon bereits in Landschaftsplanungen durch-
geführt worden, soll sich die Strategische Umweltprü-
fung auf zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen
beschränken.

(3) Die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit ist
gleichzeitig mit dem Verfahren nach § 5 Absatz 1
durchzuführen.

(4) Die Begründung zum Landschaftsprogramm er-
füllt die Funktion eines Umweltberichts im Sinne des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung des
Bundes. Sie umfasst die Ermittlung, Beschreibung und
Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Aus-
wirkungen der Landschaftsplanung auf die in § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung des Bundes genannten Schutzgüter.

§ 7

Kollisionsvorschrift

Wenn Darstellungen und Festsetzungen in Land-
schaftsplänen, die aufgrund der bisher geltenden
naturschutzrechtlichen Vorschriften erlassen wurden,
den Darstellungen eines neu aufgestellten oder geän-
derten Landschaftsprogramms widersprechen, wer-
den sie gegenstandslos. Das Landschaftsprogramm
benennt die nach Maßgabe des Satzes 1 außer Kraft
getretenen Darstellungen und Festsetzungen des
Landschaftsplans.

Kapitel 3 

Eingriffsregelung

§ 8 

Verursacherpflichten, Verfahren, Ermächtigung zum
Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Abweichend von § 17 Absatz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes trifft die zuständige Behörde bei
Eingriffen, die im Sinne des § 17 Absatz 4 Sätze 3 bis 5
des Bundesnaturschutzgesetzes aufgrund eines nach
öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorge-
nommen werden sollen, die zur Durchführung des 
§ 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes erfor-
derlichen Entscheidungen und Maßnahmen im Ein-
vernehmen mit der ihr gleichgeordneten Naturschutz-
behörde.

(2) Über die nach § 17 Absatz 4 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorgelegten Unterlagen holt der Ver-
ursacher eines Eingriffs eine schriftliche, naturschutz-
fachliche Beurteilung der nach Absatz 1 zuständigen
Naturschutzbehörde ein. Die angeforderte Beurtei-
lung soll innerhalb einer Frist von sechs Wochen vor-
gelegt werden. Die Beurteilung enthält Angaben dar-
über, ob die Unterlagen nach Satz 1 die Anforderun-
gen aus § 17 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes
erfüllen; sie ist Bestandteil der Antragsunterlagen.

(3) Zuständige Behörde für die Genehmigung nach
§ 17 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes ist die
untere Naturschutzbehörde.

(4) Zuständige Behörde für die Führung eines Kom-
pensationsverzeichnisses im Sinne des § 17 Absatz 6
des Bundesnaturschutzgesetzes ist die oberste Natur-
schutzbehörde. In dem Kompensationsverzeichnis
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sind auch Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz im
Sinne des § 18 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes zu erfassen.

(5) Die Ersatzzahlung nach § 15 Absatz 6 des Bun-
desnaturschutzgesetzes steht der unteren Natur-
schutzbehörde zu, in deren Zuständigkeitsbereich der
Eingriff verwirklicht wird. Diese kann eine Stelle be-
stimmen, durch die das Geld zu vereinnahmen ist, und
verfügt eine zweckgebundene Verwendung im Sinne
des § 15 Absatz 6 Satz 7 des Bundesnaturschutzgeset-
zes.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend auch für Ersatz-
zahlungen, die im Rahmen einer Befreiung nach § 67
Absatz 3 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes oder
einer Ausnahme nach § 61 Absatz 3 Nummer 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes oder aufgrund von An-
ordnungen nach § 41 Absatz 2 vereinnahmt werden.

(7) Abweichend von § 17 Absatz 11 des Bundes-
naturschutzgesetzes kann der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa das Nähere zu den in § 17
Absätze 1 bis 10 des Bundesnaturschutzgesetzes gere-
gelten Verfahren einschließlich des Kompensations-
verzeichnisses bestimmen.

§ 9

Verfahren zur Bevorratung von Kompensations-
maßnahmen

Die Bevorratung und Anerkennung vorgezogener
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne des § 16
des Bundesnaturschutzgesetzes mittels Flächenpool
oder anderer vergleichbarer Maßnahmen erfolgt mit
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde, und
zwar unter der Voraussetzung, dass

1. eine von der unteren Naturschutzbehörde be-
stätigte Dokumentation des Ausgangszustandes
der aufgewerteten Flächen vorliegt,

2. die aufgewertete Fläche als Vorratsfläche von
der obersten Naturschutzbehörde in einem
Kompensationsverzeichnis nach § 17 Absatz 6
des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst wurde,

3. die Maßnahmen den Darstellungen der Land-
schaftsplanung entsprechen,

4. bei Durchführung der Maßnahmen durch einen
Dritten dieser der Zuordnung der Maßnahmen
zu einem späteren Eingriff zugestimmt hat und

5. die dauerhafte Inanspruchnahme der Grund-
stücke, auf denen Maßnahmen durchgeführt
worden sind, als Grundstücke für Ausgleichs-
oder Ersatzmaßnahmen für den jeweiligen
Eigentümer tatsächlich und rechtlich, insbeson-
dere durch Eintragung einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit, gesichert ist.

Das Erfordernis einer Zustimmung nach Satz 1 Num-
mer 5 entfällt, wenn der Verursacher ein staatlicher
Vorhabenträger ist und die Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen durch einen Zulassungsbescheid oder
Planfeststellungsbeschluss langfristig gesichert sind.

Kapitel 4

Besondere Vorschriften über den Bodenabbau und
Ödlandumwandlung 

§ 10

Genehmigungsvorbehalt UVP-pflichtiger Boden-
abbauvorhaben

Vorhaben zum Abbau oder zur Gewinnung von
Bodenschätzen, die nach § 3 des Bremischen Landes-
gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
UVP-pflichtig sind, bedürfen der Genehmigung der
unteren Naturschutzbehörde. Der Antrag auf Geneh-
migung ist schriftlich bei der unteren Naturschutz-
behörde einzureichen. Er hat eine naturschutzfachliche
Bestandserfassung der für den Abbau vorgesehenen
Flächen, einschließlich der Betriebsflächen, sowie einen
fachgerecht ausgearbeiteten Plan zu enthalten, aus dem
alle wesentlichen Einzelheiten des Abbauvorhabens
ersichtlich sind.

§ 11

Genehmigung

(1) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn dem
Verfahren öffentlich-rechtliche Rechtsvorschriften,
einschließlich der Erfordernisse des Naturschutzrechts
und der Bauleitplanung, entgegenstehen oder durch
das Vorhaben andere öffentliche Belange beeinträch-
tigt würden.

(2) Das Genehmigungsverfahren muss den Anfor-
derungen des Bremischen Landesgesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. Die Ge-
nehmigung schließt die Baugenehmigung ein.

§ 12

Erlöschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit dem Abbau
begonnen oder wenn der Abbau länger als drei Jahre
unterbrochen wird. Die Frist kann auf Antrag verlän-
gert werden.

§ 13

Genehmigungsvorbehalt UVP-pflichtiger Projekte
zur Verwendung von Ödland und naturnahen
Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung

(1) Handelt es sich bei einem Eingriff im Sinne des 
§ 14 des Bundesnaturschutzgesetzes um Projekte zur
Verwendung von

1. Flächen, die keiner wirtschaftlichen Nutzung
unterliegen (Ödland) oder

2. sonstigen naturnahen Flächen,

zu intensiver Landwirtschaftsnutzung, die nach Anlage 1
Nummer 3 (zu § 3 Absatz 1 Satz 1) des Bremischen
Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung UVP-pflichtig sind, so bedürfen sie der Genehmi-
gung durch die untere Naturschutzbehörde. Der An-
trag auf Genehmigung ist schriftlich bei der unteren
Naturschutzbehörde einzureichen. Er hat alle zur Be-
urteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu ent-
halten; hierzu gehören auch Pläne und Beschreibun-
gen.



(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ver-
wendung zu intensiver Landwirtschaftsnutzung im
Sinne des Absatzes 1 mit den Zielen von Naturschutz
und Landschaftspflege vereinbar ist. Das Genehmi-
gungsverfahren muss den Anforderungen des Bremi-
schen Landesgesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung entsprechen.

Kapitel 5

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft

§ 14

Naturschutzgebiete

Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 23 Absatz 1
des Bundesnaturschutzgesetzes durch Rechtsverord-
nung als Naturschutzgebiet festsetzen.

§ 15

Nationalparke, Nationale Naturmonumente

(1) Gebiete im Sinne von § 24 Absatz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes können durch Gesetz als Natio-
nalpark festgesetzt werden.

(2) Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 24 Ab-
satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes durch Rechts-
verordnung als Nationales Naturmonument festset-
zen.

§ 16

Biosphärenregion

Gebiete im Sinne von § 25 Absatz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes können durch Gesetz als Bios-
phärenregion festgesetzt werden.

§ 17

Landschaftsschutzgebiete

Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 26 Absatz 1
des Bundesnaturschutzgesetzes durch Rechtsverord-
nung als Landschaftsschutzgebiet festsetzen.

§ 18

Naturparke

Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 27 Absatz 1
des Bundesnaturschutzgesetzes zum Naturpark er-
klären. Die Erklärung ist einschließlich einer Über-
sichtskarte im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bre-
men bekannt zu machen.

§ 19

Naturdenkmäler

Der Senat kann Einzelschöpfungen und Flächen im
Sinne von § 28 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes durch Rechtsverordnung als Naturdenkmal fest-
setzen.

§ 20

Geschützte Landschaftsbestandteile

Der Senat kann Teile von Natur und Landschaft im
Sinne von § 29 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes durch Rechtsverordnung als geschützten Land-
schaftsbestandteil festsetzen.

§ 21

Verfahren, einstweilige Sicherstellung

(1) Vor Erlass einer Rechtsverordnung im Sinne die-
ses Kapitels ist den Behörden, deren Belange berührt
werden können, der Entwurf der Rechtsverordnung
mit einer Übersichtskarte zur Stellungnahme zuzulei-
ten.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde hat den Verord-
nungsentwurf, bei Verweisungen auf eine Karte auch
diese, einen Monat öffentlich auszulegen. Zeit und Ort
der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher
öffentlich mit dem Hinweis bekannt zu machen, dass
Bedenken und Anregungen während der Auslegungs-
frist schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den können.

(3) Vor Erlass einer Rechtsverordnung nach § 19
sind auch die betroffenen Grundstückseigentümer
und Nutzungsberechtigten zu hören.

(4) Von der Auslegung nach Absatz 2 kann abgesehen
werden,

1. wenn die Personen, deren Belange von der
Rechtsverordnung berührt werden, bekannt
sind und ihnen Gelegenheit gegeben wird, den
Entwurf der Rechtsverordnung und der dazu-
gehörenden Karte innerhalb einer angemesse-
nen Frist einzusehen und Bedenken und Anre-
gungen vorzutragen,

2. wenn eine Rechtsverordnung aufgehoben oder
geändert oder neu erlassen wird und Schutz-
gegenstand, Gebote und Verbote nicht erweitert
werden,

3. wenn eine Rechtsverordnung nach § 20 in Ver-
bindung mit § 29 Absatz 1 Satz 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes erlassen wird.

(5) Die oberste Naturschutzbehörde prüft die frist-
gemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen.
Das Ergebnis der Prüfung ist den Betroffenen bekannt
zu geben.

(6) Die Abgrenzung eines Schutzgebietes ist in der
Rechtsverordnung

1. im Einzelnen zu beschreiben oder

2. grob zu beschreiben und zeichnerisch in Karten
darzustellen, die

a) als Bestandteil der Rechtsverordnung ver-
kündet werden oder

b) bei Behörden eingesehen werden können.

Die Behörden nach Nummer 2 Buchstabe b), die in der
Rechtsverordnung zu benennen sind, haben Ausferti-
gungen der Karten aufzubewahren. Die Karten müs-
sen in hinreichender Klarheit erkennen lassen, welche
Grundstücke zum Schutzgebiet gehören; bei Zweifeln
gelten die Flächen als nicht betroffen.

(7) Die einstweilige Sicherstellung von Teilen von
Natur und Landschaft im Sinne des § 22 Absatz 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes bestimmt die oberste
Naturschutzbehörde durch Rechtsverordnung oder
Einzelanordnung.
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§ 22

Biotopschutz, ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung

Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung ist
keine verbotene Handlung im Sinne des § 30 Absatz 2
des Bundesnaturschutzgesetzes.

§ 23

Naturschutzbuch, Kennzeichnungen

(1) Die nach den §§ 14 bis 20 geschützten Teile von
Natur und Landschaft, die nach § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützten Biotope und die Schutz-
gebiete nach § 32 des Bundesnaturschutzgesetzes
sind von der obersten Naturschutzbehörde in ein Ver-
zeichnis (Naturschutzbuch) einzutragen, sofern sie
nicht nach § 29 Absatz 1 Satz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützt sind.

(2) Die Eintragung der nach § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützten Biotope nach Absatz 1
wird den Eigentümern der Grundstücke, auf denen
sich die Biotope befinden, schriftlich und unter Hin-
weis auf die Verbots- und Ausnahmebestimmungen
des § 30 Absatz 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes bekannt gegeben. Bei mehr als zehn Betroffenen
kann eine öffentliche Bekanntgabe erfolgen.

(3) Die Eintragung im Naturschutzbuch begründet
nicht die Vermutung der Richtigkeit.

(4) Das Naturschutzbuch kann kostenlos eingesehen
werden.

(5) Die nach den §§ 14 bis 19 geschützten Teile von
Natur und Landschaft sollen an geeigneten Stellen ge-
kennzeichnet werden. Eine Kennzeichnung kann
auch bei nach § 20 geschützten Landschaftsbestand-
teilen und bei nach § 30 des Bundesnaturschutzgeset-
zes geschützten Biotopen erfolgen. Die nach § 32 des
Bundesnaturschutzgesetzes geschützten Gebiete kön-
nen zusätzlich zu ihrer Kennzeichnung als Natur-
schutz- oder Landschaftsschutzgebiet auch als
Natura-2000-Gebiet gekennzeichnet werden. Die
oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, die Art
der Kennzeichen zu bestimmen und die Kennzeichen
festzulegen. Die Kennzeichen sind im Amtsblatt der
Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen.

(6) Die Bezeichnungen „Naturschutzgebiet“, „Na-
tionalpark“, „Nationales Naturmonument“, „Bios-
phärenregion“, „Landschaftsschutzgebiet“, „Natur-
parke“, „Naturdenkmal“, „geschützter Landschafts-
bestandteil“ und für nach § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützte Biotope „gesetzlich ge-
schützter Biotop“ sowie für Schutzgebiete nach § 32
des Bundesnaturschutzgesetzes „Natura-2000-Gebiet“
dürfen nur für die in Absatz 1 genannten geschützten
Teile von Natur und Landschaft verwendet werden.

§ 24

Schutz des Netzes Natura 2000, Verträglichkeitsstudie

(1) In dem Verfahren nach § 32 Absatz 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes beschließt der Senat auf
Vorschlag der obersten Naturschutzbehörde, welche
Flächen als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und als Europäische Vogelschutzgebiete gegen-
über der EU-Kommission genannt werden sollen. Die
oberste Naturschutzbehörde teilt die ausgewählten

Gebiete dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit zur Benennung gegen-
über der Kommission mit.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde prüft die Ver-
träglichkeit von Projekten im Sinne des § 34 Absatz 1
des Bundesnaturschutzgesetzes auf der Grundlage
der vom Antragsteller vorzulegenden Unterlagen
(Verträglichkeitsstudie) und gibt die Ergebnisse der
Verträglichkeitsprüfung an die für die Zulassung des
Projektes zuständige Behörde weiter.

§ 25

Anzeigepflicht

Die zuständige Behörde zur Entgegennahme einer
Anzeige im Sinne des § 34 Absatz 6 Satz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes ist die oberste Naturschutzbehörde.

Kapitel 6

Artenschutz

§ 26

Zuständige Naturschutzbehörde, Ermächtigung zum
Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Soweit den für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörden der Länder nach Kapitel 5
des Bundesnaturschutzgesetzes Befugnisse übertra-
gen wurden, sind hierfür die unteren Naturschutz-
behörden zuständig.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch
Rechtsverordnung bei den Verboten des § 39 Absatz 5
Satz 1 Nummer 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes einen weitergehenden Schutz bestimmen.

(3) Neben den Ausnahmebestimmungen des § 39
Absatz 5 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes sind
auch Maßnahmen der bremischen Deichverbände zur
ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung zulässig.

§ 27

Tiergehege, Ausnahmen von der Anzeigepflicht

Einer Anzeige nach § 43 Absatz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bedarf es nicht für

1. Tiergehege, die eine Grundfläche von insgesamt
50 m2 nicht überschreiten und in denen keine
Tiere besonders oder streng geschützter Arten
nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 und 14 des Bun-
desnaturschutzgesetzes gehalten werden,

2. Auswilderungsvolieren für dem Jagdrecht unter-
liegende Tierarten, wenn die Volieren nicht länger
als einen Monat aufgestellt werden,

3. Anlagen für höchstens zwei Greifvögel, wenn
die Vögel zum Zweck der Beizjagd gehalten
werden und der Halter einen Falknerschein be-
sitzt,

4. Netzgehege, in denen Zucht- oder Speisefische
gehalten werden,

5. Tiergehege, in denen ausschließlich zum Scha-
lenwild im Sinne des § 2 Absatz 3 des Bundes-
jagdgesetzes gehörende Tierarten gehalten wer-
den, und

6. Schau- und Sondergehege, die der Genehmi-
gungspflicht nach Artikel 22 des Bremischen
Landesjagdgesetzes unterliegen.



Kapitel 7

Erholung in Natur und Landschaft

§ 28

Betretensrecht

(1) Der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberech-
tigte darf das Betretensrecht durch Sperren, insbeson-
dere Einfriedigungen, andere tatsächliche Hindernisse
oder Beschilderungen, nur mit Genehmigung der un-
teren Naturschutzbehörde verwehren,

1. wenn andernfalls die zulässige Nutzung angren-
zender Flächen unzumutbar behindert oder ein-
geschränkt würde oder erhebliche Schäden ent-
stehen würden oder

2. wenn hierfür ein sonstiger wichtiger Grund, ins-
besondere zur Wahrung anderer schutzwürdiger
Interessen von Grundstückseigentümern oder
sonstigen Nutzungsberechtigten oder der Allge-
meinheit vorliegt.

Die untere Naturschutzbehörde kann die Beseitigung
bestehender, nicht nach Satz 1 genehmigter, Sperren
und Beschilderungen anordnen.

(2) Der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberech-
tigte hat das Anbringen von Markierungen und Wege-
tafeln durch die Ortspolizeibehörde zu dulden.

(3) Der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberech-
tigte hat Beeinträchtigungen, die sich aus den vorste-
henden Bestimmungen ergeben, als Eigentumsbin-
dung im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 2 des Grundgesetzes entschädigungslos zu dul-
den.

(4) Für die Überwachung der Erfüllung der sich aus
Absatz 2 und 3 ergebenden Verpflichtungen und der
sich daraus ergebenden Vollzugsmaßnahmen sind die
Ortspolizeibehörden zuständig.

§ 29 

Erholung in öffentlichen Grünanlagen

(1) Öffentliche Grünanlagen sind gärtnerisch ge-
staltete Anlagen und Freiflächen, die der Erholung der
Bevölkerung dienen, die für das Stadtbild sowie für
die Umwelt von Bedeutung sind und die keine Sport-
anlagen, Freibäder, Kleingärten nach § 1 des Bundes-
kleingartengesetzes, Belegungsflächen von Fried-
höfen oder Straßenbegleitgrün sind. Öffentliche Grün-
anlagen sind für ihre Zweckbestimmung zu widmen.
Die Widmung ist ortsüblich bekannt zu machen.
Öffentliche Grünanlagen, die ohne gewidmet zu sein,
bereits vor dem 18. März 2006 der Erholung der Be-
völkerung dienten und ihr kraft Privatrechts nicht ent-
zogen werden können, gelten als gewidmet. Für
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in
öffentlichen Grünanlagen können der Größe und Be-
deutung der jeweiligen Anlage angemessene Pflege-
werke oder Pflegerichtlinien aufgestellt werden. Die
öffentlichen Grünanlagen sind in einem Grün-
flächeninformationssystem darzustellen.

(2) Die Benutzer haben sich in den Grünanlagen so
zu verhalten, dass kein Anderer gefährdet, geschädigt
oder in seiner Erholungssuche gestört wird und dass
die Anlagen und ihre Bestandteile und Einrichtungen
nicht beschädigt, verunreinigt, verändert oder zweck-
entfremdet werden. Die untere Naturschutzbehörde

kann für öffentliche Grünanlagen oder Anlagenteile
Beschränkungen auf bestimmte Nutzungsarten und
Öffnungszeiten festlegen und die Benutzung durch
Gebote und Verbote regeln, die sie durch Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt macht.

(3) Die Widmung der öffentlichen Grünanlagen im
Sinne des Absatzes 1 für Zwecke der Allgemeinheit
erstreckt sich nur auf den Aufenthalt in den Anlagen
und die Benutzung der Anlagen und ihrer Einrichtun-
gen in herkömmlicher oder ausdrücklich gestatteter
Form zum Zwecke der Erholung (Gemeingebrauch).

(4) Eine über den Gemeingebrauch hinausgehende
Benutzung bedarf einer Sondernutzungserlaubnis.
Über den zu stellenden Antrag auf Erteilung einer
Sondernutzungserlaubnis entscheidet die untere Na-
turschutzbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen.
Die Sondernutzungserlaubnis darf nur auf Zeit oder
auf Widerruf und sie kann unter Bedingungen und mit
Auflagen erteilt werden. Sie ist zu versagen, wenn
überwiegende Gründe des Gemeinwohls dies erfor-
dern. Ist die Errichtung baulicher Anlagen, die nach
der Bremischen Landesbauordnung nicht genehmi-
gungspflichtig sind, Gegenstand der Sondernutzung,
so darf die Sondernutzungserlaubnis nur erteilt wer-
den, wenn die Sondernutzung mit den öffentlichen In-
teressen und der Zweckbestimmung gemäß Absatz 1
Satz 1 vereinbar ist. Die artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen nach Kapitel 5 des Bundesnaturschutzge-
setzes bleiben unberührt.

(5) Die Stadtgemeinden können nach Maßgabe des
Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes für Son-
dernutzungen finanzielle Ausgleiche fordern. Bei der
Bemessung der Ausgleiche soll der wirtschaftliche
Wert der Sondernutzung berücksichtigt werden.

(6) Die Einnahmen aufgrund finanzieller Ausgleiche
nach Absatz 5 sind zweckgebunden für die Unterhal-
tungspflege von Grünanlagen zu verwenden.

Kapitel 8

Mitwirkung von anerkannten Naturschutz-
vereinigungen

§ 30

Anerkennung von Vereinigungen, Mitwirkungsrechte

(1) Zuständige Behörde nach § 3 Absatz 3 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes für die Anerkennung, die
Rücknahme und den Widerruf der Anerkennung von
Vereinigungen, die im Schwerpunkt die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern, ist
der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa. Die
Zuständigkeit nach Satz 1 erstreckt sich auch auf die
Anerkennung von Vereinigungen im Sinne des § 3
Absatz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, die sons-
tige Ziele des Umweltschutzes fördern. Die anerkann-
ten Naturschutz- und sonstigen Umweltvereinigungen
werden im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
bekannt gemacht.

(2) In Fällen, in denen Auswirkungen auf Natur und
Landschaft nicht oder nur in geringfügigem Umfang
oder Ausmaß zu erwarten sind, kann von der Mitwir-
kung anerkannter Naturschutzvereinigungen im Sinne
des § 63 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes ab-
gesehen werden.
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(3) Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Ein-
sichtnahme in die einschlägigen Sachverständigen-
gutachten im Sinne des § 63 Absatz 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes gibt die für die jeweilige Ent-
scheidung zuständige Behörde.

(4) In Verfahren, in denen anerkannte Naturschutz-
vereinigungen nach § 63 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 des
Bundesnaturschutzgesetzes beteiligt worden sind,
teilt die zuständige Behörde ihnen die jeweiligen Ent-
scheidungen mit. Entscheidungen nach § 63 Absatz 2
Nummer 6 und 7 des Bundesnaturschutzgesetzes stellt
sie den beteiligten anerkannten Naturschutzvereini-
gungen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu.

Kapitel 9

Eigentumsbindung, Befreiungen und Ausnahmen 

§ 31

Duldungspflicht

(1) Die erforderlichen Maßnahmen und Handlun-
gen im Sinne § 65 Absatz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes werden von den unteren Naturschutzbehörden
bestimmt. Vor Durchführung der Maßnahmen gibt sie
den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtig-
ten rechtzeitig deren Art und Umfang bekannt und
ordnet an, von wem und in welcher Zeit die Maßnah-
men durchgeführt werden. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, so können diese Benach-
richtigungen durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden.

(2) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
von Grundstücken haben zu dulden, dass Bedienstete
und Beauftragte der unteren Naturschutzbehörden
zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit
Maßnahmen im Sinne des § 65 Absatz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes die Grundstücke betreten. Woh-
nungen und das unmittelbar dazugehörende befriedete
Besitztum dürfen nur mit Einwilligung des Eigentü-
mers oder sonstigen Nutzungsberechtigten betreten
werden.

(3) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
haben den Bediensteten und Beauftragen der Natur-
schutzbehörden auf Verlangen die Auskünfte zu ertei-
len, die zur Durchführung der Maßnahmen nach § 65
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes erforderlich
sind.

§ 32

Vorkaufsrecht

(1) Über § 66 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes hinaus steht dem Land ein Vorkaufs-
recht zu an Grundstücken, die in Landschaftsschutz-
gebieten liegen oder auf denen sich ein nach § 30 des
Bundesnaturschutzgesetzes geschütztes Biotop befin-
det.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 und in den Fällen
des § 66 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes übt die oberste Naturschutzbehörde
das Vorkaufsrecht aus und in den Fällen des § 66 Ab-
satz 1 Nummer 3 des Bundesnaturschutzgesetzes die
untere Naturschutzbehörde.

§ 33

Befreiungen und Ausnahmen

(1) Befreiungen nach § 67 des Bundesnaturschutz-
gesetzes erteilt die untere Naturschutzbehörde, soweit
nicht in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen die Zuständigkeit der obersten Natur-
schutzbehörde bestimmt ist.

(2) Ausnahmen nach § 30 Absatz 3, § 45 Absatz 7
und § 61 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes er-
teilt die untere Naturschutzbehörde.

§ 34

Enteignung

(1) Eine Enteignung ist zulässig, wenn sie erforder-
lich ist,

1. um Maßnahmen, die aufgrund von Vorschriften
des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Geset-
zes, Rechtsvorschriften, die aufgrund des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder dieses Gesetzes er-
lassen worden sind oder fort gelten, durchzu-
führen oder

2. um besonders geeignete Grundstücke, insbe-
sondere die Ufer von Seen und Flüssen für die
Erholung der Allgemeinheit in Natur und Land-
schaft nutzbar zu machen.

(2) Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz für die
Freie Hansestadt Bremen.

(3) Die Entscheidung über belastende Maßnahmen
und über die Übernahme des Eigentums nach § 68
Absatz 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes trifft
der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
unter entsprechender Anwendung der Vorschriften
des Enteignungsgesetzes für die Freie Hansestadt
Bremen.

Kapitel 10

Unterstützung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, Datenverarbeitung

§ 35

Naturschutzbeiräte

(1) Bei den unteren Naturschutzbehörden wird ein
unabhängiger Beirat für Naturschutz und Landschafts-
pflege (Naturschutzbeirat) mit höchstens elf Mitgliedern
gebildet. Für Angelegenheiten der obersten Natur-
schutzbehörde wird der Naturschutzbeirat bei der
unteren Naturschutzbehörde der Stadtgemeinde
Bremen um zwei Mitglieder des Naturschutzbeirates
bei der unteren Naturschutzbehörde der Stadtgemeinde
Bremerhaven ergänzt.

(2) Die Mitglieder des Naturschutzbeirates werden
von der Naturschutzbehörde, bei der der Beirat be-
steht, auf Widerruf bestellt. Für jedes Mitglied soll ein
Vertreter bestellt werden. Sie sind ehrenamtlich tätig
und an Weisungen nicht gebunden. Dem Beirat sollen
sachverständige Personen aus den für Naturschutz
und Landschaftspflege bedeutsamen naturwissen-
schaftlichen Fachbereichen, Personen, die aufgrund
ihrer beruflichen oder sonstigen Tätigkeit mit Natur-
schutz und Landschaftspflege befasst sind, sowie für
Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege



aufgeschlossene Personen aus den Bereichen, deren
Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
berührt werden, angehören.

(3) Der Naturschutzbeirat soll insbesondere

1. die Naturschutzbehörde allgemein und bei be-
deutsamen Entscheidungen beraten und ihr
Vorschläge und Anregungen unterbreiten,

2. bei der Landschaftsplanung mitwirken,

3. das Verständnis für Naturschutz und Land-
schaftspflege in der Öffentlichkeit fördern.

(4) Vorsitz und Geschäftsführung des Naturschutz-
beirates obliegen der Naturschutzbehörde. Der Beirat
beschließt mit einfacher Mehrheit. Das vorsitzende
Mitglied hat kein Stimmrecht. Für jede Sitzung ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom vorsitzenden Mit-
glied und von der Protokollführung zu unterzeichnen
und dem Beirat in seiner nächsten Sitzung zur Geneh-
migung vorzulegen ist. Die Tagesordnung wird im
Einvernehmen mit dem Sprecher oder der Sprecherin
aufgestellt.

(5) Der Naturschutzbeirat wählt aus seiner Mitte
einen Sprecher oder eine Sprecherin und die Stellver-
tretung. Der Sprecher oder die Sprecherin ist befugt,
die Naturschutzbehörde namens des Beirates in Ange-
legenheiten, die keinen Aufschub dulden, sowie in
Angelegenheiten von nicht grundsätzlicher Bedeu-
tung zu beraten. Er oder sie vertritt den Beirat in der
Öffentlichkeit.

§ 36

Naturschutzwacht

Zu ihrer Unterstützung bei der Überwachung der
Verbote und Gebote nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz, diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieser
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen kann die
untere Naturschutzbehörde für die Naturschutzwacht
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Naturschutzwacht
sind ehrenamtlich tätig. Hoheitliche Befugnisse stehen
ihnen nicht zu. Bei ihrer Tätigkeit haben sie den Aus-
weis über ihre Bestellung mit sich zu führen und auf
Verlangen vorzuzeigen.

§ 37

Datenverarbeitung

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Naturschutzbehörden gelten die Vorschrif-
ten des Bremischen Datenschutzgesetzes, soweit sich
nicht aus den nachstehenden Vorschriften etwas Ab-
weichendes ergibt.

(2) Die Naturschutzbehörden dürfen die zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz, dem
Bundesnaturschutzgesetz und den aufgrund dieser
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen erforderlichen
personenbezogenen Daten jeweils erheben und spei-
chern, insbesondere die nachstehenden:

1. Name (Familienname, Vorname) und Anschrift
derjenigen, die in Verfahren der Landschafts-
planung nach §§ 4 bis 7 Bedenken und Anre-
gungen vorgebracht haben;

2. Name, Anschrift und Geburtsdatum von
Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtig-
ten von Grundstücken, auf denen sich nach § 30
des Bundesnaturschutzgesetzes besonders ge-
schützte Biotope befinden oder die im Geltungs-
bereich des Landschaftsprogramms nach § 5
oder einer Rechtsverordnung im Sinne des Kapi-
tels 5 liegen, zur Berücksichtigung der Belange
der Betroffenen in diesen Verfahren;

3. Name, Firmenname, sowie Anschrift der Verur-
sacher von beantragten oder angezeigten Ein-
griffen im Rahmen eines Verfahrens nach §§ 15
bis 17 des Bundesnaturschutzgesetzes;

4. Name und Anschrift des Grundstückseigen-
tümers oder Nutzungsberechtigten von Grund-
stücken, auf denen die Durchführung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 des
Bundesnaturschutzgesetzes angeordnet ist;

5. Name, Anschrift und Bankverbindung der Mit-
glieder der Naturschutzbeiräte und ihrer Vertre-
ter sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Naturschutzwacht zum Zwecke der durch
diese wahrzunehmenden Aufgaben;

6. Name und Anschrift von Personen, die im Auf-
trag der Naturschutzbehörden oder der Verur-
sacher von Eingriffen Bestandserhebungen
(Kartierungen) durchführen.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 2 genannten Daten
dürfen auch ohne Kenntnis der Betroffenen nur durch
Auskunft aus dem Grundbuch, dem Liegenschafts-
kataster oder dem Altlastenkataster erhoben werden,
soweit es für die in Absatz 2 genannten Aufgaben er-
forderlich ist.

(4) An die Behörden, deren Belange berührt wer-
den, können folgende Angaben übermittelt werden

1. die in Absatz 2 Nummer 1 genannten, soweit
dies zur Abgabe eigener Stellungnahmen der
empfangenden Stelle in den in Absatz 2 Num-
mer 1 genannten Verfahren erforderlich ist;

2. die in Absatz 2 Nummern 3 und 4 genannten, so-
weit dies zur rechtmäßigen Wahrnehmung von
Aufgaben der empfangenden Behörden im Zu-
sammenhang mit dem eingreifenden Vorhaben
erforderlich ist;

3. die in Absatz 2 Nummer 5 genannten Angaben
mit Ausnahme der Bankverbindung, soweit dies
zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der emp-
fangenden Behörde erforderlich ist.

Kapitel 11

Bußgeldvorschriften, Maßnahmen der Naturschutz-
behörden

§ 38

Ordnungswidrigkeiten

(1) Über § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes hin-
aus handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,
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2. einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen voll-
ziehbaren schriftlichen Anordnung zuwiderhan-
delt, soweit sie auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist,

3. eine vollziehbare Auflage, unter der eine Befrei-
ung oder Ausnahme von den Vorschriften des
Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes
oder den Verboten einer aufgrund dieser Gesetze
erlassenen Rechtsverordnung erteilt worden ist,
nicht erfüllt,

4. das Betretensrecht ohne Genehmigung nach 
§ 28 Absatz 1 einschränkt oder verwehrt,

5. Untersagungen aufgrund einer Allgemeinverfü-
gung im Sinne des § 29 Absatz 2 Satz 2 in öffent-
lichen Grünanlagen missachtet oder öffentliche
Grünanlagen über den Gemeingebrauch hinaus
ohne Sondernutzungserlaubnis nach § 29 Absatz 4
benutzt,

6. Bodenabbauvorhaben ohne Genehmigung im
Sinne der §§ 10 und 11 durchführt,

7. Vorhaben zur Umwandlung von Ödland oder
sonstigen naturnahen Flächen ohne Genehmi-
gung nach § 13 durchführt.

(2) Soweit sich die Zuständigkeit der Verwaltungs-
behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nicht aus § 70 Nummer 1 und 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes ergibt, ist die Ortspolizei-
behörde sachlich zuständige Behörde.

§ 39

Geldbuße

Die Ordnungswidrigkeiten nach § 38 können mit
einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

§ 40

Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz
begangen worden, so können Gegenstände, auf die
sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer
Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder
bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. Rechts-
kräftig eingezogene Gegenstände sind der unteren
Naturschutzbehörde auf ihren Antrag zu gemeinnüt-
zigen Zwecken zu überlassen. § 23 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 41

Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörden

(1) Die unteren Naturschutzbehörden überwachen
die Erfüllung der nach den naturschutzrechtlichen
Vorschriften bestehenden Verpflichtungen und treffen
nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen
Entscheidungen und Maßnahmen zur Sicherstellung
der Einhaltung dieser Rechtsvorschriften.

(2) Sind Teile von Natur und Landschaft rechtswid-
rig zerstört, beschädigt oder verändert worden, kann
die untere Naturschutzbehörde oder soweit die Zu-
ständigkeit der obersten Naturschutzbehörde durch
Rechtsverordnung bestimmt ist, kann diese Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen oder eine Ersatzzah-
lung anordnen. § 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnatur-
schutzgesetzes findet entsprechende Anwendung.

(3) Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft und
sich an den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten
richtet, ist auch für dessen Rechtsnachfolger verbindlich.

§ 42

Übergangsregelungen

(1) Die aufgrund der bisher geltenden naturschutz-
rechtlichen Vorschriften erlassenen Rechtsverordnun-
gen zum Schutz von Naturschutzgebieten, Land-
schaftsschutzgebieten und geschützten Landschafts-
bestandteilen bleiben in Kraft, bis sie geändert oder
aufgehoben werden oder ihre Geltungsdauer abläuft.
Für die Änderung oder Aufhebung gelten die Zustän-
digkeits- und Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes,
für Befreiungen von Geboten und Verboten für diese
geschützten Teile von Natur und Landschaft gelten 
§ 67 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes
und § 33 Absatz 1.

(2) Soweit Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1
für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf die 
§§ 21, 21a und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 
26. Juni 1935 (SaBremR – ReichsR 790-a-1), das zuletzt
durch Artikel 126 des Gesetzes vom 18. Dezember
1974 (Brem.GBl. S. 351) geändert worden ist, verwei-
sen, treten an deren Stelle die §§ 69 und 71 des Bun-
desnaturschutzgesetzes in Verbindung mit den §§ 38
bis 40 dieses Gesetzes. Entsprechend gilt dies, soweit
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 zu den Ord-
nungswidrigkeitentatbeständen, zur Höhe der Geld-
buße und zur Einziehung auf die §§ 49 bis 51 des Bre-
mischen Naturschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 2006 (Brem.GBl. S. 211 –
790-a-1), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
21. November 2006 (Brem.GBl. S. 467) geändert wor-
den ist, verweisen.

Artikel 2

Änderung des Feldordnungsgesetzes

Das Feldordnungsgesetz vom 13. April 1965
(Brem.GBl. S. 71 – 45-b-1), das zuletzt durch Artikel 1
§ 13 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001 (Brem.GBl.
S. 393) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Nummer 2 werden die Worte „Baum, Grün-
und Parkanlagen“ gestrichen.

2. § 4 Nummern 6 und 7 werden aufgehoben.

Artikel 3

Änderung des Bremischen Fischereigesetzes

§ 28 Absatz 2 des Bremischen Fischereigesetzes
vom 17. September 1991 (Brem.GBl. S. 309 – 793-a-1),
das zuletzt durch § 23 des Gesetzes vom 21. November
2000 (Brem.GBl. S. 437) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:

„(2) Die Befugnisse nach den §§ 14 bis 20 des Bre-
mischen Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege, bestimmte Teile von Natur und Landschaft
zum Schutzgebiet zu erklären, bleiben unberührt.“

Artikel 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bremische Natur-
schutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. April 2006 (Brem. GBl. S. 211 – 790-a-1), das



zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Novem-
ber 2006 (Brem.GBl S. 467) geändert worden ist, außer
Kraft.

Bremen, den 27. April 2010

Der Senat

Ortsgesetz über die Errichtung eines Sonder-
vermögens Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

(BremSVInfraOG)

Vom 27. April 2010

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Stadtbürgerschaft beschlossene Ortsgesetz:

§ 1

Errichtung

(1) Die Stadtgemeinde Bremen errichtet unter dem
Namen „Sondervermögen Infrastruktur der Stadtge-
meinde Bremen (SVInfra)“ ein sonstiges Sonderver-
mögen im Sinne des Bremischen Gesetzes für Eigen-
betriebe und sonstige Sondervermögen des Landes
und der Stadtgemeinden.

(2) Dem Sondervermögen werden die folgenden im
Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden
Grundstücke, einschließlich ihrer wesentlichen Be-
standteile, zugewiesen: Öffentliche Verkehrsflächen,
einschließlich Straßenbegleitgrün, Grünanlagen,
Parks, land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen,
naturschutzrechtlich geschützte Flächen, Flächen für
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, Erholungs-
flächen, Gewässer ohne Sport- und  Badeanlagen,
Wohnbauflächen sowie andere Flächen untergeordne-
ter Nutzung und Streubesitz, die den vorstehend ge-
nannten Nutzungsarten zuzuordnen sind. Der Senator
für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann Grund-
stücke, die aufgrund der vorherrschenden Nutzung
nicht anderen Sondervermögen zugewiesen werden
können, dem Sondervermögen zuweisen.

(3) Bei Beendigung von Treuhandvermögen für
Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche nach
dem Baugesetzbuch gehen Grundstücke sowie Forde-
rungen und Verbindlichkeiten in das Sondervermögen
über.

(4) Zu dem Sondervermögen gehören die fest mit
den Grundstücken nach Absatz 2 verbundenen
Anlagen, wie beispielsweise Brücken, Tunnel und
Ampeln.

(5) Absatz 2 ist nicht anzuwenden auf 

1. Vermögen im Sinne der Absätze 2 und 4, soweit
es am 8. Mai 2010 anderen Sondervermögen
oder Rechtsträgern der Stadtgemeinde zugewie-
sen ist, 

2. Gebäude und sonstige Anlagen, die durch Dritte
in eigenem Namen und für eigene Rechnung er-
richtet oder finanziert wurden. 

(6) Das Sondervermögen trägt die öffentlichen
Lasten im zugewiesenen Bereich. 

§ 2

Zweck und Umfang

(1) Das Sondervermögen hat die Aufgabe, die in § 1
genannten Grundstücke, darauf befindliche Gebäude
und bauliche Anlagen sowie fest mit der Fläche ver-
bundene Anlagen für Zwecke der Stadtgemeinde Bre-
men nach kaufmännischen Grundsätzen zu erwerben,
zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu
verwerten. Die Entscheidung über den Umfang und
die Aufgabenbereiche, auf die sich der Zuständig-
keitsbereich des Sondervermögens erstreckt, trifft der
Senat. 

(2) Am 1. Januar 2003 bestehende Forderungen
oder Verbindlichkeiten der Stadtgemeinde Bremen
aus dem Erwerb, der Veräußerung, der Bebauung und
der Vermietung und Verpachtung der Grundstücke
gehen in die Zuständigkeit des Sondervermögens
über.

§ 3

Stellung im Rechtsverkehr

Das Sondervermögen kann im Rechtsverkehr unter
seinem Namen auftreten, klagen und verklagt wer-
den.

§ 4

Vermögenstrennung

Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermö-
gen der Stadtgemeinde Bremen, seinen Rechten und
Verbindlichkeiten getrennt zu halten. 

§ 5 

Zuständigkeit

(1) Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
bewirtschaftet das Sondervermögen anhand strate-
gischer und finanzieller Ziele. Er kann Dritte mit der
Geschäftsführung des Sondervermögens beauftragen.

(2) Im Falle der Beauftragung Dritter vereinbart der
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa mit
dem mit der Geschäftsführung beauftragten Dritten
die strategischen und finanziellen Ziele durch Kon-
trakte, Leistungsvereinbarungen oder Geschäftsbe-
sorgungsverträge und überwacht deren Umsetzung.
Die Geschäftsbesorgungsverträge sind der Senatorin
für Finanzen zur Kenntnis zu geben.

(3) Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
hat sich gegenüber einem mit der Geschäftsführung
beauftragten Dritten ein unbeschränktes Weisungs-
recht vorzubehalten.

(4) Die Finanzierung der Geschäftsführung erfolgt
zulasten des Sondervermögens. 

§ 6

Sondervermögensausschuss

(1) Für das Sondervermögen wird ein Sonderver-
mögensausschuss gebildet. 

(2) Für das Verfahren und die innere Ordnung gel-
ten die Vorschriften des Gesetzes über die Deputatio-
nen sinngemäß, soweit nachfolgend keine abweichen-
den Regelungen getroffen sind. 

(3) Der Sondervermögensausschuss soll mindestens
zwei Sitzungen im Kalenderjahr abhalten. 
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§ 7

Aufgaben des Sondervermögensausschusses

Der Sondervermögensausschuss berät und be-
schließt über 

1. die Festsetzung des Wirtschaftsplanes,

2. die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jah-
resabschluss,

3. die Feststellung des Jahresabschlusses und die
Entlastung der Geschäftsführung,

4. die Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehr-
aufwendungen,

5. die Festsetzung von abweichenden Betrags-
grenzen gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3 des Bremi-
schen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige
Sondervermögen des Landes und der Stadtge-
meinden,

6. Zustimmung zu Mehrausgaben für Einzelvor-
haben und

7. die Berichte der Geschäftsführung.

§ 8

Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und 
Controlling

(1) Die fachlich zuständige Deputation entscheidet
über die Aufhebung von Sperrvermerken nach § 20
Absatz 4 Satz 2 des Bremischen Gesetzes für Eigenbe-
triebe und sonstige Sondervermögen des Landes und
der Stadtgemeinden.

(2) Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
kann weitergehende Bestimmungen über die Wirt-
schaftsführung des Sondervermögens erlassen.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die
Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der
Stadtgemeinde Bremen (BremSVINFRAOG) vom 
25. Februar 2003 (Brem.GBl. S. 49), das zuletzt durch
Artikel 3 des Ortsgesetzes vom 18. November 2008
(Brem.GBl. S. 388, 403) geändert worden ist, außer
Kraft.

Bremen, den 27. April 2010

Der Senat
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